
 

 
 

    

 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

310-4 Zivilprozessordnung (ZPO) 
 

1. Aktualisierung 2012 (1. Januar 2012) 
 
 
Die Zivilprozessordnung wurde durch Art. 7 Abs. 1 des Gesetzes zur Reform des Kontopfändungsschut-
zes v. 7. Juli 2009, BGBl. I S. 1707, mit Wirkung vom 1. Januar 2012 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 788  Kosten der Zwangsvollstreckung 

(1)-(3) … 
(4) Die Kosten eines Verfahrens nach den  

§§ 765a, 811a, 811b, 813b, 829, 833a Abs. 2,  
§§ 850k, 850l, 851a und 851b kann das Gericht 
ganz oder teilweise dem Gläubiger auferlegen, 
wenn dies aus besonderen, in dem Verhalten des 
Gläubigers liegenden Gründen der Billigkeit ent-
spricht. 
 
§ 811  Unpfändbare Sachen 

(1) Folgende Sachen sind der Pfändung nicht 
unterworfen: 

1.-7. … 
8. bei Personen, die wiederkehrende Ein-

künfte der in den §§ 850 bis 850b be-
zeichneten Art beziehen, ein Geldbetrag, 
der dem der Pfändung nicht unterworfenen 
Teil der Einkünfte für die Zeit von der 
Pfändung bis zu dem nächsten Zahlungs-
termin entspricht; 

 
 

9.-13. … 
(2) … 

 
§ 833a  Pfändungsumfang bei Kontoguthaben; 
Aufhebung der Pfändung; Anordnung der Un-
pfändbarkeit 

(1) Die Pfändung des Guthabens eines Kontos 
bei einem Kreditinstitut umfasst das am Tag der 
Zustellung des Pfändungsbeschlusses bei dem 
Kreditinstitut bestehende Guthaben sowie die Ta-
gesguthaben der auf die Pfändung folgenden Ta-
ge. 

(2) Auf Antrag des Schuldners kann das Voll-
streckungsgericht anordnen, dass 

1. die Pfändung des Guthabens eines Kontos 
aufgehoben wird oder 

2. das Guthaben des Kontos für die Dauer von 
bis zu zwölf Monaten der Pfändung nicht un-
terworfen ist, 

 

neu 
 
§ 788  Kosten der Zwangsvollstreckung 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Die Kosten eines Verfahrens nach den  

§§ 765a, 811a, 811b, 813b, 829, 850k, 850l, 851a 
und 851b kann das Gericht ganz oder teilweise 
dem Gläubiger auferlegen, wenn dies aus beson-
deren, in dem Verhalten des Gläubigers liegenden 
Gründen der Billigkeit entspricht. 
 
 
§ 811  Unpfändbare Sachen 

(1) Folgende Sachen sind der Pfändung nicht 
unterworfen: 

1.-7. (unverändert) 
8. bei Personen, die wiederkehrende Einkünfte 

der in den §§ 850 bis 850b dieses Geset-
zes oder der in § 54 Abs. 3 bis 5 des Ers-
ten Buches Sozialgesetzbuch bezeichne-
ten Art oder laufende Kindergeldleistun-
gen beziehen, ein Geldbetrag, der dem der 
Pfändung nicht unterworfenen Teil der Ein-
künfte für die Zeit von der Pfändung bis zu 
dem nächsten Zahlungstermin entspricht; 

9.-13. (unverändert) 
(2) (unverändert) 

 
§ 833a  Pfändungsumfang bei Kontoguthaben 

 
 
Die Pfändung des Guthabens eines Kontos bei 

einem Kreditinstitut umfasst das am Tag der Zu-
stellung des Pfändungsbeschlusses bei dem Kre-
ditinstitut bestehende Guthaben sowie die Tages-
guthaben der auf die Pfändung folgenden Tage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

    

 

wenn der Schuldner nachweist, dass dem Konto in 
den letzten sechs Monaten vor Antragstellung 
ganz überwiegend nur unpfändbare Beträge gut-
geschrieben worden sind, und er glaubhaft macht, 
dass auch innerhalb der nächsten zwölf Monate 
nur ganz überwiegend nicht pfändbare Beträge zu 
erwarten sind. Die Anordnung kann versagt wer-
den, wenn überwiegende Belange des Gläubigers 
entgegenstehen. Die Anordnung nach Satz 1 Nr. 2 
ist auf Antrag eines Gläubigers aufzuheben, wenn 
ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen oder 
die Anordnung den überwiegenden Belangen die-
ses Gläubigers entgegensteht. 
 
§ 840  Erklärungspflicht des Drittschuldners 

(1) Auf Verlangen des Gläubigers hat der Dritt-
schuldner binnen zwei Wochen, von der Zustellung 
des Pfändungsbeschlusses an gerechnet, dem 
Gläubiger zu erklären: 

1.-3. … 
4. ob innerhalb der letzten zwölf Monate im 

Hinblick auf das Konto, dessen Guthaben 
gepfändet worden ist, eine Pfändung nach  
§ 833a Abs. 2 aufgehoben oder die Un-
pfändbarkeit des Guthabens angeordnet 
worden ist, und 

5. … 
(2)-(3) … 

 
§ 850l  Pfändungsschutz für Kontoguthaben 
aus wiederkehrenden Einkünften 

(1) Werden die in den §§ 850 bis 850b sowie in 
den §§ 851c und 851d bezeichneten wiederkeh-
renden Einkünfte auf ein Konto des Schuldners, 
das vom Kreditinstitut nicht als Pfändungsschutz-
konto im Sinne von § 850k Abs. 7 geführt wird, 
überwiesen, so ist eine Pfändung des Guthabens 
auf Antrag des Schuldners vom Vollstreckungsge-
richt insoweit aufzuheben, als das Guthaben dem 
der Pfändung nicht unterworfenen Teil der Einkünf-
te für die Zeit von der Pfändung bis zu dem nächs-
ten Zahlungstermin entspricht. 

(2) Das Vollstreckungsgericht hebt die Pfän-
dung des Guthabens für den Teil vorab auf, des-
sen der Schuldner bis zum nächsten Zahlungster-
min dringend bedarf, um seinen notwendigen Un-
terhalt zu bestreiten und seine laufenden gesetzli-
chen Unterhaltspflichten gegenüber den dem 
Gläubiger vorgehenden Berechtigten zu erfüllen 
oder die dem Gläubiger gleichstehenden Unter-
haltsberechtigten gleichmäßig zu befriedigen. Der 
vorab freigegebene Teil des Guthabens darf den 
Betrag nicht übersteigen, der dem Schuldner vo-
raussichtlich nach Absatz 1 zu belassen ist. Der 
Schuldner hat glaubhaft zu machen, dass wieder-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 840  Erklärungspflicht des Drittschuldners 

(1) Auf Verlangen des Gläubigers hat der Dritt-
schuldner binnen zwei Wochen, von der Zustellung 
des Pfändungsbeschlusses an gerechnet, dem 
Gläubiger zu erklären: 

1.-3. (unverändert) 
4. ob innerhalb der letzten zwölf Monate im 

Hinblick auf das Konto, dessen Guthaben 
gepfändet worden ist, nach § 850l die Un-
pfändbarkeit des Guthabens angeordnet 
worden ist, und 

 
5. (unverändert) s 
(2)-(3) (unverändert) 

 
§ 850l  Anordnung der Unpfändbarkeit von 
Kontoguthaben auf dem Pfändungsschutzkon-
to 

Auf Antrag des Schuldners kann das Voll-
streckungsgericht anordnen, dass das Gutha-
ben auf dem Pfändungsschutzkonto für die 
Dauer von bis zu zwölf Monaten der Pfändung 
nicht unterworfen ist, wenn der Schuldner 
nachweist, dass dem Konto in den letzten 
sechs Monaten vor Antragstellung ganz über-
wiegend nur unpfändbare Beträge gutge-
schrieben worden sind, und er glaubhaft 
macht, dass auch innerhalb der nächsten zwölf 
Monate nur ganz überwiegend nicht pfändbare 
Beträge zu erwarten sind. Die Anordnung kann 
versagt werden, wenn überwiegende Belange 
des Gläubigers entgegenstehen. Sie ist auf 
Antrag eines Gläubigers aufzuheben, wenn ihre 
Voraussetzungen nicht mehr vorliegen oder die 
Anordnung den überwiegenden Belangen die-
ses Gläubigers entgegensteht. 
 



 

 
 

    

 

kehrende Einkünfte der in den §§ 850 bis 850b,  
§ 851c oder § 851d bezeichneten Art auf das Kon-
to überwiesen worden sind und dass die Voraus-
setzungen des Satzes 1 vorliegen. Die Anhörung 
des Gläubigers unterbleibt, wenn der damit ver-
bundene Aufschub dem Schuldner nicht zuzumu-
ten ist. 

(3) Im Übrigen ist das Vollstreckungsgericht be-
fugt, die in § 732 Abs. 2 bezeichneten Anordnun-
gen zu erlassen. 

(4) Der Antrag des Schuldners ist nur zulässig, 
wenn er kein Pfändungsschutzkonto im Sinne von 
§ 850k Abs. 7 bei einem Kreditinstitut unterhält. 
Dies hat er bei seinem Antrag glaubhaft zu ma-
chen. 
 
 
 


